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Einführung 

Der Tatbestand der Rechtsbeugung hat in der Gerichtspraxis seit dem In-
krafttreten des Strafgesetzbuchs im Jahre 1871 zumeist nur eine untergeord-
nete Rolle gespielt. Bis zum Ende des Kaiserreiches weist die amtliche Ent-
scheidungs sammlung des Reichsgerichts nur zwei aus dem Jahre 1894 
stammende Entscheidungen l zu § 336 a.F. StGB auf. Zur Zeit der Weima-
rer Republik ist ein Urteil des Reichsgerichts aus dem Jahre 1922 verzeich-
nee; die amtliche Entscheidungssammlung des Reichsgerichts für die Zeit 
des "Dritten Reiches" führt ebenfalls nur zwei Entscheidungen zur Rechts-
beugung aus den Jahren 1935 und 1937 auto 

Beachtung fand der Rechtsbeugungstatbestand in der jüngsten deutschen 
(Rechts-)geschichte jeweils nach einem radikalen politischen Wandel: zum 
einen mit dem Zusammenbruch der NS-Diktatur nach 1945, als die deut-
sche Straf justiz sich vor die Aufgabe gestellt sah, dass durch die NS-Rich-
ter begangene Justizunrecht aufzuarbeiten; zum anderen im Anschluss an 
das Ende der Existenz des DDR-Staates und der Wiedervereinigung nach 
1990, als es um die Ex-post-Beurteilung von Justizunrecht zur Zeit der 
SED-Regierung durch die bundesrepublikanische Rechtsprechung ging. 

Untersuchungsgegenstand der Arbeit ist die höchste deutsche Rechtspre-
chung zu dem Tatbestand der Rechtsbeugung für die Zeit des jeweiligen 
politischen Systemunrechts. 

In der Nachkriegszeit hatte die Jurisdiktion im Rahmen der Verfolgung 
von NS-Justizunrecht die Möglichkeit, zu einem angemessenen Anwen-
dungsbereich des Tatbestandes der Rechtsbeugung zu gelangen. Die deut-
sche Strafjustiz hat indes durch eine oftmals mehr als eigenwillige Ausle-
gung des Rechtsbeugungstatbestandes verstanden, die in der NS-Zeit Un-
recht urteilenden Richter vor Strafe zu bewahren. 

Die justizielle Aufarbeitung der NS-Zeit muss als gescheitert gelten. Be-
zeichnenderweise ist keiner der am Volksgerichtshof tätigen Berufsrichter 
und Staatsanwälte wegen Rechtsbeugung verurteilt worden; gleiches gilt für 
Richter der Sondergerichte und Kriegsgerichte. 

1 RGSt 25, 276; 26,56. 
2 Die Vorschrift ist erst durch Art. 19 Nr. 188 EGStGB zu dem wortgleichen 

§ 339 StGB neu gefasst worden. 
3 RGSt 57, 31. 
4 RGSt 69, 213; 71, 315. 
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Diese Rechtsprechung ist auf erhebliche Kritik gestoßen5 • Dennoch sah 
sich der Bundesgerichtshof erst sehr spät, nämlich in seinem Urteil vom 
16. November 19956 - zur Rechtsbeugung eines Richters der DDR - ver-
anlasst, beschämt seinen "wesentlichen Anteil,,7 an dem "folgenschweren 
Versagen der bundesdeutschen Strafjustiz"S einzuräumen. 

Trotz des großen theoretischen Interesses am Rechtsbeugungstatbestand 
ist es bisher vernachlässigt worden, zu untersuchen, wo genau die Gründe 
des Scheiterns der Rechtsprechung lagen. 

Mit Blick auf die Rechtsbeugungsurteile des Bundesgerichtshofs zur NS-
Justiz drängen sich insbesondere die Fragen auf: 

Wie wurde der Rechtsbeugungstatbestand an seinen Schlüsselstellen, 
nämlich dem Vorsatzinhalt oder der Einbeziehung von übergesetzlichem 
Recht ausgelegt? Inwieweit war diese Auslegung juristisch haltbar, und 
welche konkrete Rechtsfolgen knüpften sich daran? 

Auf diese und ähnliche Fragen versucht die Arbeit eine Antwort zu ge-
ben. 

Die Einigung Deutschlands bringt in der Frage der Rechtsbeugung gewis-
sermaßen eine Wiedervorlage der Nachkrlegsproblematik: 

Die bundesrepublikanische Justiz ist zum zweitenmal aufgefordert, über 
justizielle Untaten zu richten. Es bietet sich daher geradezu an zu untersu-
chen, ob die nachträgliche Kontrolle der Justiz durch die Justiz jetzt in an-
gemessener Weise gelungen ist oder ob wiederum die Richterschaft gegen 
eine Strafbarkeit immunisiert und der Tatbestand der Rechtsbeugung zum 
politischen Missbrauch ausgehöhlt worden ist. 

Es gilt mit Rücksicht auf die Rechtsbeugungsurteile des Bundesgerichts-
hofs zur DDR-Justiz quasi parallel zu der ersten strafrechtlichen Aufarbei-
tung einer Diktatur im letzten Jahrhundert zu fragen: 

Ist an der bisweilen eigentümlichen Auslegung des Tatbestandes der 
Rechtsbeugung weiterhin festgehalten worden, mit der Folge einer weiteren 
Privilegierung von Richtern? 

Oder ist aus dem Versagen der bundesrepublikanischen Justiz angesichts 
des Justizunrechts im Nationalsozialismus insoweit gelernt worden, als dass 
der Anwendungsbereich der Rechtsbeugung nunmehr adäquat definiert 
wird? 

5 V gl. nur die dokumentierten Fälle bei Günter Spendet, Rechtsbeugung durch 
Rechtsprechung, Berlin 1984. 

6 BGHSt 41,313. 
7 BGHSt 41, 339. 
8 BGHSt 41, 343. 
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Es wird daher das Vorgehen des Bundesgerichtshofs bei Beurteilung 
strafbarer Rechtsbeugungshandlungen von DDR-Justizorganen - unter Be-
rücksichtigung seiner Rechtsprechung zur NS-Justiz - kritisch untersucht. 

Bei dieser Untersuchung steht nicht der Tatbestand der Rechtsbeugung in 
seiner Gesamtheit, sondern ausschließlich die Kritik an der Handhabung 
durch die Rechtsprechung zu bestimmten Problemfeldern des Tatbestandes 
im Blickpunkt. Dies soll an exemplarischen Fällen verdeutlicht werden. 


